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Stuttgart, 09.05.2025  

Medieninformation 
Neues Kursangebot der Friseur-Akademie Baden-Württemberg: 
Vorbereitungskurs auf die Friseur-Gesellenprüfung E XTERN 
AZAV-Zertifizierung wurde erteilt  
 
Der Vorbereitungskurs auf die Friseur-Gesellenprüfung EXTERN wurde am 
16.04.2025 durch die ZDH-ZERT GMBH als zugelassene Weiterbildungsmaßnahme 
für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach dem Recht der Arbeitsförderung 
zugelassen. Die AZAV-Zertifizierung (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung  
Arbeitsförderung) ist ein Nachweis für die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und  
Qualität einer Bildungsmaßnahme von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. 
„Aufgrund des Maßnahmenzertifikates können nun Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
unserer Bildungsmaßnahme Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit (Jobcenter) 
anrechnen lassen. Mit dieser möglichen attraktiven 100% Förderung (für die Kursteil-
nehmenden) können wir Fachkräfte für das Friseurhandwerk ausbilden und diese dem 
Arbeitsmarkt zuführen,“ so Landesgeschäftsführer Matthias Moser.  
 
Interessentinnen und Interessenten, die mindestens 25 Jahre alt sind und Berufser-
fahrung im Friseurhandwerk (im Inland oder im Ausland erworben) mitbringen, können 
sich in der Friseur-Akademie Baden-Württemberg für den Vorbereitungskurs ein-
schreiben. Der Vorbereitungskurs startet erstmalig am 30. Sept ember 2025  und 
dauert 6 Monate. Gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzungen für die Teilnahme. 
Nach der intensiven Vorbereitungszeit mit simulierten Prüfungsübungen in der       
Friseur-Akademie Baden-Württemberg, werden die Schülerinnen und Schüler zur  
externen Gesellenprüfung in der Stuttgarter Berufsschule angemeldet.  
Ohne Gesellenbrief stehen diesen Menschen die Vorzüge des allgemeinverbindlichen 
Tarifvertrages in Baden-Württemberg nicht zu. Sie würden immer nur „Handlanger“ 
bleiben. Ziel ist es, die interessierten Erwachsenen qualifiziert dem Arbeitsmarkt der 
Friseurbranche zuzuführen, vor allem auch den gediegenen Friseurinnungs-
Fachbetrieben.  
 
Auskünfte/Anmeldung/Fördermöglichkeiten:  
www.friseur-akademie-bw.de  
https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/bildungsgutschein 

 
 

 


